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thre Anfrage  vom 17. Oktober 2021

███ ████████ ██████

mit E-Mail vom 17. Oktober  2021  beantragten  Sie  auf der Grundlage  des lnforma-

tionsfreiheitsgesetzes  (l FG)  :

,,Bitte senden Sie mir  Folgendes zu:

die Konespo ndenz zwischen dem  Bu ndeskanzlenmUde  r B u nde skanzlerin  F rcu

Dr. Mefuet  und Giseta  Clerc,  der  Mufter  einer  Duogynonopfer  aus dem Jahr

2013 über  Duogynon.  Laut einem Spiegel  Aftikel  aus dem  Jahr 2016  (DER

SPTEGEL  27/2016) mit dem  Titel  "Für  die Opfer kein  Wort':

OOO0-000145638276  soll Frau Gisela Cterc als  Mutter  einer  Duogynon beschä-

digten Tochter sich  an Frau Bundeskanzlerin  Angela  Merkel  gewandt  haben

und sie  darum  gebeten haben, ob sie sich  bitte für "die  Einrichtung  eines  run'

den  Tisches"  einsetzen könne.

Bitte  schicken Sie mir [die] ganze  Korrespondenz  dazu."



Auf lhren  Antrag ergehen  folgende  Entscheidungen:

1. lhr Antrag wird abgelehnt'
Zr.  O.rilescheid ergeht kostenfrei

Gründe

t.

§1Abs.1lFGeröffnetjedermanngegenüberdenBehördendesBundeseinen
Anspruch  auf Zugang zu amtlichen lnformationen'  Dieser  Anspruch ist jedoch auf

die lnformationen beschränkt, die bei der Behörde' 
an die der Antrag gerichtet ist'

zumZeitpunktderAntragstellungtatsächlichvorhandensind.

Zu rhrem  Antrag liegen  im Aktenbestand des Bundeskanzreramtes 
keine rnformati-

onen  (mehr)  vor. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen 
personenbezogene

Daten  grundsätzlich nicht unbegrenzt  aufbewahrt  
werden' Die  Aufbewahrung von

EingabenundPetitioneninPapierformwieauchinelektronischerFormerfolgtim
BundeskanzleramtimEinklangmitderfürdieAufbewahrungvonSchriftgutgelten-
den Fristen  der Registraturrichtlinie, die die Gemeinsame 

Geschäftsordnung der

Bundesministerien (GGo)  ergänzt;  die speicherung  beträgt in der Regel  drei

Jahre.  ob es Korrespondenz im sinne lhrer  Anfrage  
gab, lässt  sich  daher leider

nicht ermitteln. selbst  wenn es entsprechende  schreiben gegeben haben  sollte'

liegendiesealsamt]ichelnformationhiernichtmehrVor.

lhr Antrag  isl daher abzulehnen'

ll.

Die Kostenentscheidung  folgt  aus § 10 Abs'

lnformationsgebührenverordnung  (l FGGebV)'

Mit  freundlichen  Grüßen

lm Auftrag

1 und 3 IFG in Verbindung  mit der



Rechtsbehetfsbelehruno :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift-

lich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Bundeskanzleramt erhoben werden.

ple Anschrift laute* Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin. lch weise darauf hin, dass

fürdievollstiindrgeoderteilweiseZurückweisungeinesWiderspruchseineGebühr
':

von mindestens 30;00 Euro anfält.


